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- FFH-Vorprüfung - 
 

Name und Standort des Natura-2000-Gebietes 

„Ochsenweide, Schafhauser Wald und Feuchtwiesen bei Esens“(FFH-Gebiet 117; Code: DE 2311-331); 
Gemeinden Dunum, Holtgast, Moorweg und Stedesdorf sowie Stadt Esens in der Samtgemeinde Esens, 
Landkreis Wittmund (aufgrund der Entfernung für die Vorprüfung nur bedingt relevant). 
FFH-Gebiet 6 „Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich“ aufgrund der Entfernung (ca. 8 km) nicht relevant. 
 

Für die Erhaltungsziele maßgebliche Tiere (charakteristischer Bestand der Lebensraumtypen), 

Erhaltungszustand: Große Moosjungfer, Moorfrosch u.a., Bewohner von Altholz, Höhlenbäumen und 

sonstigen lebenden Habitatbäumen; 
ausreichender Wasserhaushalt, dauerhafter Bestand der Lebensraumtypen, stabile Populationen; 
 

Mögliche vorhabensbedingte 

Auswirkungen 

Wirkraum Relevanz 

Baubedingt (Flächeninanspruchnahme, Lärmbelästigung,  

Anwesenheit von Menschen/Beunruhigung 

störungsempfindlicher Arten, Schadstoffemissionen) 

(Beanspruchte Fläche/Baustellenbereich/ 

Umfeld?) 

B-Plangebiet 

 Relevant 

 

 Nicht relevant 
Anlagebedingt (Flächeninanspruchnahme, Überbauung;  

Vernichtung von Tierlebensräumen usw.) 
 

(Baustellenbereich/ beanspruchte Fläche?) 

B-Plangebiet: Änderungsbereich 
 Relevant 

 

 Nicht relevant 
Betriebsbedingt (Lärm-, Schadstoffemissionen, Störungen von 

Tierlebensräumen, Beunruhigung von störempfindlicher Arten 

durch Anwesenheit von Menschen usw.) 

B-Plangebiet: Änderungsbereich  Relevant 

 

 Nicht relevant 

 
 

Für die Erhaltungsziele maßgebliche Pflanzen (charakteristischer Bestand der Lebensraumtypen), 

Erhaltungszustand: 
Hasensegge, Hirsensegge, Pillensegge, Teufelsabbiss, Hunds-Veilchen,Torfmoosarten,  
Rundblättriger Sonnentau, Glockenheide, Moosbeere, Schmalblättriges Wollgras, Mittlerer Wasserschlauch, 
Sumpf-Weichorchis, Weißes Schnabelried u.a.; ausreichender Wasserhaushalt, dauerhafter Bestand der 
Lebensraumtypen, stabile Populationen; 

Mögliche vorhabensbedingte 

Auswirkungen 

Wirkraum Relevanz 

Baubedingt (Flächeninanspruchnahme, Lärmbelästigung,  

Anwesenheit von Menschen/Beunruhigung 

störungsempfindlicher Arten, Schadstoffemissionen) 

(Beanspruchte Fläche/Baustellenbereich/ 

Umfeld?) 

B-Plangebiet 

 Relevant 

 

 Nicht relevant 
Anlagebedingt (Flächeninanspruchnahme, Überbauung; 

Vernichtung von Tierlebensräumen usw.) 

(Baustellenbereich/beanspruchte Fläche?) 

B-Plangebiet: Änderungsbereich 
 Relevant 

 

 Nicht relevant 
Betriebsbedingt (Lärm-, Schadstoffemissionen, Störungen von 

Tierlebensräumen, Beunruhigung von störempfindlicher Arten 

durch Anwesenheit von Menschen usw.) 

B-Plangebiet: Änderungsbereich  Relevant 

 

 Nicht relevant 
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Für die Erhaltungsziele maßgebliche Lebensräume (charakteristischer Bestand), 

Erhaltungszustand: 
„Artenreiche Borstgrasrasen“, „Pfeifengraswiesen“, „Lebende Hochmoore“,„Moorwälder“, 
„Renaturierungsfähige degradierte Hochmoore“, „Übergangs- und Schwingrasenmoore“, „Torfmoor-
Schlenken mit Schnabelried-Gesellschaften“, „Hainsimsen-Buchenwälder“, „Alte bodensaure Eichenwälder 
auf Sandebenen mit Stieleiche“, „Dystrophe Stillgewässer“; 
ausreichender Wasserhaushalt, dauerhafter Bestand der Lebensraumtypen, stabile Populationen; 

Mögliche vorhabensbedingte 

Auswirkungen 

Wirkraum Relevanz 

Baubedingt (Flächeninanspruchnahme, Lärmbelästigung, 

Anwesenheit von Menschen/Beunruhigung störungsempfind-

licher Arten, Schadstoffemissionen) 

(Beanspruchte Fläche/Baustellenbereich/ 

Umfeld?) 

B-Plangebiet 

 Relevant 

 

 Nicht relevant 
Anlagebedingt (Flächeninanspruchnahme, Überbauung; 

Vernichtung von Tierlebensräumen usw.) 

(Baustellenbereich/beanspruchte Fläche?) 

B-Plangebiet: Änderungsbereich 
 Relevant 

 

 Nicht relevant 
Betriebsbedingt (Lärm-, Schadstoffemissionen, Störungen von 

Tierlebensräumen, Beunruhigung von störempfindlichen Arten 

durch Anwesenheit von Menschen usw.) 

B-Plangebiet: Änderungsbereich  Relevant 

 

 Nicht relevant 

 

 

 

Abschließende Beurteilung: Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung ist nicht erforderlich. 

 
Datum / Unterschrift  

 

10.10.2022 
 

 

 
Begründung: 
 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 12 der Gemeinde 

Blomberg. Da die äußeren Grenzen des Bebauungsplanes unverändert bleiben und die Änderung 

ausschließlich die Innenentwicklung betrifft, ist auch der Wirkraum nicht neu zu bewerten. Es sind mit der  

1. Änderung des Bebauungsplanes keine Auswirkungen auf das nordöstlich des Bebauungsplanes 

gelegene FFH-Gebiet 117 in seinen Lebensraumtypen verbunden; eine vorhabensbedingte Relevanz ist 

nicht erkennbar. 

Für das südwestlich gelegene FFH-Gebiet 6 „Ewiges Meer, Großes Moor bei Aurich“ sind aufgrund der 

Entfernungen keine Vorhabensbedingten Auswirkungen zu erwarten. 

 

 

 

 

 

 


